
Name: FöNr.

Die Voraussetzungen für die Förderung als Ausländer /in liegen nach der im Folgenden
angekreuzten Einzelbestimmung des § 8 BAföG vor.

§ 8 
Absatz 1

Berechtigter 
Personenkreis

Voraussetzungen Nachweis

Nr. 2 EU-Bürger Daueraufenthaltsrecht § 4a FrG/EU Daueraufenthaltsbescheini-
gung

Ausländer Daueraufenthaltserlaubnis § 9a AufenthG AufenthTitel-Daueraufenth-EG

Ausländer Niederlassungserlaubnis nach §§ 9, 19, 21 IV, 23 II 
u. III, 26 III u. IV, 28 II, 35, 38 AufenthG

AufenthTitel-
Niederlassungserlaubnis

Nr. 3 EU-Bürger Freizügigkeitsberechtigt aufgrund eigener 
selbständiger oder nichtselbständiger 
Erwerbstätigkeit

Nachweis der selbständigen 
oder nichtselbständigen 
Tätigkeit

Nicht-EU : Aufenthaltskarte

EU-Bürger:  Pass(-ersatz) und 
Nachw. d. familiären 
Beziehung und Meldebest. d. 
Eltern/Eheg./Lebensp.

Nr. 4 EU-Bürger (§ 8 I Nr. 9 
a.F.)

Vor Studium Beschäftigg im Zusammenhang mit 
Studieninhalt in Deutschland

Nachweis Beschäftigg - mind. 
1/2 Jahr

Nr. 5 EWR-Angehörige Voraussetzungen der Nrn 2 - 4 sind gegeben wie unter Nrn. 2 - 4

Kinder v EWR-
Angehörigen

Freizügigkeitsberechtigt § 3 I u. IV Aufenthrechtsbescheinigung

Schweizer Staatsbürger wie oben wie oben

Nr. 6 Flüchtlinge (§ 8 I Nr. 5 
a.F.)

außerhalb Deutschlands als Flüchtl. anerkannt Nachweis üb 
Flüchtlingsanerkennung

Nr. 7 Heimatlose Ausl. (§ 8 I 
Nr. 2 a.F.)

Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser 
Ausländer

Nachweis üb Anerkennung als 
heimatloser Ausländer

§ 8 
Absatz 2

Berechtigter 
Personenkreis

Voraussetzungen Nachweis

Nr. 1 "andere"  Ausländer 
(ohne Aufenth-Zeit)

Ständiger Wohnsitz in Deutschland und 
AufenthErlaubnis nach §§ AufenthG:

Aufenthaltserlaubnis oder 
entsprechender Paßeintrag

§ 22 -    völkerr. od. humanitäre Gründe
§ 23 I -  Bleiberechtsregelungen
§ 23 II -  BleibeR für jüdische Zuwanderer
§ 23 IV - Resettlement-Flüchtlinge
§ 23a -  längerer Aufenthalt in Deutschland und 
Integrationserfolge
§ 25 I -  anerkannte Asylberechtigte
§ 25 II -  Flüchtlinge n. Genfer Konvention
§ 25a  - gut integrierte Jugendl. u. Heranw.
§ 25b - Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 
Integration
§ 28 -    Familiennachzug zu Deutschen
§ 37 -    Ausl. m. Recht auf Wiederkehr
§ 38 I Nr. 2 -  Ausl. Nach Verlust deutscher StA
§§ 30, 32, 33, 34 - Eheg./Kind eines A. mit 
Niederlassungserlaubnis
§ 104a - Duldung (Altfälle)

Nr. 2 "andere" Ausländer   
(mit mind 15-monatigem 
ununterbrochenem 
Aufenthalt)

Ständiger Wohnsitz in Deutschland und 
AufenthErlaubnis nach §§ AufenthG:

Aufenthaltserlaubnis und 
Nachweis über einen 
mindestens 15-monatigen 
Aufenthalt in Deutschland vor 
Beginn des 
Ausbildungsabschnittes 

§ 25 III - Abschiebeschutz

weiter auf der nächsten Seite

Arbeitshilfe zu § 8 BAföG

Nr. 3 Eheg und Kinder von EU-
Bürgern (§ 8 I Nr. 8 a.F.)

Freizügigkeitsberechtigt § 3 I u. IV FrG/EU 
(abgeleitetes Freizügigkeitsrecht)



§ 25 IV S. 2 - AufenthErl wg "außergew. Härte"

§ 25 V - Ausreise aus rechtl. und tats. Gründen 
unmöglich
§§ 30, 32, 33, 34 - Eheg./Kind eines A. mit 
Aufenthaltserlaubnis
§ 31 - vom Eheg. nach Tod od. Scheidung 
abgeleitetes AufenthR

§ 8      
Abs. 2a

Berechtigter 
Personenkreis

Voraussetzungen Nachweis

geduldete Ausländer Duldung nach § 60a AufenthG, ständiger Wohnsitz 
in Deutschland und mindestens 15 Monate 
ununterbrochener rechtmäßiger, gestatteter oder 
geduldeter Aufenthalt

Nachweis über Duldung, 
Wohnsitz und 15-monatigen 
Aufenthalt

§ 8 
Absatz 3 
(§ 8 IIa.F.)

Berechtigter 
Personenkreis

Voraussetzungen Nachweis

Nr. 1 Ausländer eigener fünfjähriger Aufenthalt und eigene 
rechtmäßige Erwerbstätigkeit im Inland

Nachweis des rechtmäßigen 
Aufenthalts und der 
rechtmäßigen Erwerbstätigkeit

Nr. 2 Ausländer dreijährige rechtmäßige Erwerbstätigkeit eines 
Elternteils innerhalb der letzten sechs Jahre vor 
Beginn Förderung 

Nachweis des rechtmäßigen 
Aufenthalts und 
derrechtmäßigen 
Erwerbstätigkeit bzw. 
Ersatzzeiten

§ 8 
Absatz 4

Berechtigter 
Personenkreis

Voraussetzungen Nachweis

Ausl Ehegatten Getrenntleben oder Auflösung der Ehe Nachweise der 
Berechtigungen wie unter 
Absatz 1 oder Absatz 2

§ 28 AufenthG - Eheg. v Deutschen
§ 4a FreizügigkG/EU - Eheg. v Unionsbürg.
§ 30 AufenthG - Eheg v Ausländern

Sonstiges:

Die Voraussetzungen für die Förderung als Ausländer /in liegen nicht vor, weil ...

Datum: Unterschrift (SB/GrL/AmtsL):
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noch § 8 
Abs. 2 
Nr.2


